
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION BUBIKON 

Abschied der RPK 

"Parkierungsverordnung für die Gemeinde Bubikon" 

Die RPK hat die Parkierungsverordnung für die Gemeinde Bubikon geprüft. 

• Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2026 die vorliegende 
"Parkierungsverordnung für die Gemeinde Bubikon" zur Annahme. 

Begründung: 
Obschon sich die erforderlichen Investitionskosten für zusätzliche Parkuhren, Signalisationstafeln 
etc. durch die voraussichtlich nur marginal höheren Mehreinnahmen kaum rentabilisieren lassen, 
unterstützt die RPK die Einführung der Parkierungsverordnung, damit einerseits eine verbindliche 
Regelung zur Bewirtschaftung der Parkplätze im öffentlichen Raum (welche Rücksicht auf die 
Rückmeldungen der Bevölkerung genommen hat) vorliegt und andererseits die Anforderungen der 
Gemeindeordnung erfüllt werden können. 

Bubikon, 16.04.2026 

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission 
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